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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.01.1985

Norm

StGB §34

Rechtssatz

Dem Angeklagten ist als mildernd einzuräumen, daß er durch den Verlust seines Arbeitsplatzes (nach Aufdeckung

seiner Straftaten) bereits ein tatbedingtes fühlbares Übel außerstrafrechtlicher Art erlitten hat.

Entscheidungstexte

10 Os 160/84

Entscheidungstext OGH 15.01.1985 10 Os 160/84

9 Os 150/86

Entscheidungstext OGH 02.12.1987 9 Os 150/86

Vgl aber; Beisatz: Der Verlust der wirtschaftlichen Existenz als Folge des eigenen strafbaren Verhaltens (Betrug

durch Verkauf wertlosen, nachgemachten Weins - "Weinskandal") stellt keinen besonderen Milderungsgrund dar.
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